
RC\528096DE.doc PE 342.479}
PE 342.488}
PE 342.489}
PE 342.494}
PE 342.495}
PE 342.497} RC1

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
1999 2004

Plenarsitzungsdokument

10. März 2004 B5-0122/04 } 
B5-0124/04 } 
B5-0125/04 } 
B5-0130/04 } 
B5-0131/04 } 
B5-0133/04 } RC1

GEMEINSAMER 
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht gemäß Artikel 37 Absatz 4 der Geschäftsordnung von

– John Bowis und John Alexander Corrie im Namen der PPE-DE-Fraktion
– Margrietus J. van den Berg und Karin Junker im Namen der PSE-Fraktion
– Bob van den Bos im Namen der ELDR-Fraktion
– Marie Anne Isler Béguin, Didier Rod, Inger Schörling und Nelly Maes im 

Namen der Verts/ALE-Fraktion
– Yasmine Boudjenah im Namen der GUE/NGL-Fraktion
– Charles Pasqua und Luís Queiró im Namen der UEN-Fraktion

anstelle der Entschließungsanträge folgender Fraktionen:

– UEN (B5-0122/04),
– PPE-DE (B5-0124/04),
– PSE (B5-0125/04),
– Verts/ALE (B5-0130/04),
– GUE/NGL (B5-0131/04),
– ELDR (B5-0133/04),

zur Lage in Haiti















RC\528096DE.doc PE 342.479}
PE 342.488}
PE 342.489}
PE 342.494}
PE 342.495}
PE 342.497} RC1

DE

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Haiti

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Resolution 1529, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
einstimmig angenommen hat und mit der die Dislozierung einer Interimstruppe bis zur 
Entsendung einer Stabilisierungstruppe („Blauhelme“) drei Monate später beschlossen 
wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Regierungschefs der Karibischen Staatengemeinschaft 
vom 3. März 2004 zum Abschluss einer Dringlichkeitssitzung zur Lage in Haiti,

– unter Hinweis darauf, dass die teilweise Aussetzung der EU-Zusammenarbeit mit Haiti im 
Januar 2003 verlängert wurde,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen,

– gestützt auf Artikel 37 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die gegen die Regierung gerichteten Proteste stetig zugenommen 
haben und immer gewalttätiger geworden sind und dazu geführt haben, dass bewaffnete 
Rebellen das gesamte Land unter ihre Kontrolle gebracht haben, wobei Hunderte Zivilisten 
verwundet oder getötet wurden,

B. in der Erwägung, dass die zweite Amtszeit von Präsident Aristide von Krisen überschattet 
war, einschließlich eines Putschversuchs im Juli 2001, und dass die politische Opposition als 
Bedingung für ihre Teilnahme an den Parlamentswahlen seinen Rücktritt gefordert hat,

C. der Erwägung, dass der Aufstand zum erzwungenen Rücktritt von Präsident Jean-Bertrand 
Aristide geführt hat,

D. in der Erwägung, dass der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Boniface Alexandre, gemäß 
der haitianischen Verfassung als Übergangspräsident fungiert,

E. in der Erwägung, dass der UN-Sicherheitsrat beschlossen hat, die Bereitstellung einer 
multinationalen Interimstruppe für Haiti für einen Zeitraum von drei Monaten zu 
genehmigen, um zu einem sicheren und stabilen Umfeld beizutragen, die Bereitstellung 
humanitärer Hilfe zu erleichtern und die haitianische Polizei und die haitianische 
Küstenwache bei der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und dem Schutz der 
Menschenrechte zu unterstützen,

F. in der Erwägung, dass der Sturz und die Flucht von Präsident Jean-Bertrand Aristide aus 
Haiti zu einer gewissen Unsicherheit geführt haben, wie insbesondere die Vorbehalte der 
CARICOM bezüglich der Bedingungen der erzwungenen Flucht von Präsident Aristide 
beweisen,
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G. in der Erwägung, dass der Aktionsplan der Karibischen Staatengemeinschaft CARICOM, der 
von der Europäischen Union gebilligt wurde, auf dem Grundsatz geteilter 
Regierungsverantwortung beruhte und sowohl für Präsident Aristide als auch für die 
rechtmäßige Opposition bestimmte Verpflichtungen beinhaltete,

H. in der Erwägung, dass die Wahl von Präsident Aristide im Oktober 2000 ohne die 
Beteiligung der politischen Opposition erfolgte, die gegen die Stimmenauszählung bei den 
Parlamentswahlen im Mai 2000 protestiert hatte, und dass die politische Lage seitdem trotz 
verschiedener Vermittlungsversuche ausweglos war,

I. in der Erwägung, dass die nationale Polizei und das Justizwesen nicht in der Lage waren, 
dafür zu sorgen, dass die Rechtsstaatlichkeit geachtet wurde,

J. in der Erwägung, dass nach der Flucht von Präsident Aristide ein Dreierrat zur Vorbereitung 
der Übergangsregierung eingesetzt wurde,

K. in der Erwägung, dass ein „Rat der sieben Weisen“ eingesetzt wurde, der dem haitianischen 
Interimspräsidenten einen neuen Ministerpräsidenten vorschlagen und bei der Auswahl der 
Mitglieder der künftigen Übergangsregierung konsultiert werden soll,

L. in der Erwägung, dass alle Rebellen und Milizen entwaffnet werden müssen, um die 
weitverbreiteten Plünderungen und Rachemorde zu stoppen,

1. bedauert, dass die aktiven Kräfte des Landes keine politische und friedliche Lösung auf dem 
Verhandlungsweg erzielen konnten, weil alle Parteien unfähig waren, den Konflikt im 
Hinblick auf die Parlamentswahlen 2000 friedlich, demokratisch und unter Wahrung des 
Rechtsstaates zu lösen;

2. bedauert, dass die internationalen Kräfte nicht früher eingegriffen haben, wie es die 
CARICOM gefordert hatte, um der Spirale der Gewalt ein Ende zu setzen;

3. begrüßt die Einsetzung des Dreierrates zur Vorbereitung der Übergangsregierung sowie des 
„Rates der sieben Weisen“, die die haitianische Gesellschaft in all ihrer Vielfalt vertreten, die 
dazu dienen soll, die Krise, die das Land gegenwärtig erschüttert, friedlich beizulegen;

4. fordert die Schaffung einer auf breiter Grundlage stehenden Übergangsregierung der 
nationalen Einheit;

5. ruft zur nationalen Aussöhnung auf und fordert von den Übergangsorganen, die Einberufung 
einer „nationalen Konferenz“ in Betracht zu ziehen, auf der die Zukunft des Landes erörtert 
und ein Konsens für künftige Maßnahmen angestrebt werden sollte;

6. fordert die Übergangsorgane auf, eine unabhängige und repräsentative „Wahlkommission“ 
einzurichten;

7. fordert, dass alle Konfliktparteien in Haiti die Gewalt einstellen, und bekräftigt, dass alle 
Seiten das Völkerrecht respektieren müssen, einschließlich der Achtung der Menschenrechte 
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und des Grundsatzes, dass Personen, die dagegen verstoßen, individuell zur Rechenschaft 
gezogen werden und nicht straflos ausgehen;

8. fordert die Übergangsorgane auf, mit Hilfe der internationalen Truppen alle bewaffneten 
verfassungswidrigen Vereinigungen aufzulösen, sie zur Übergabe ihrer Waffen zu zwingen, 
der Korruption ein Ende zu setzen und den Kampf gegen den Drogenhandel mit 
Unterstützung der internationalen Sonderorganisationen zu intensivieren;

9. fordert, dass die Vorwürfe im Hinblick auf Menschenrechtsverstöße unvoreingenommen 
geprüft werden und dass wegen Menschenrechtsverstößen verurteilte Personen der Justiz 
überstellt werden; fordert in diesem Zusammenhang die Einsetzung einer Wahrheits- und 
Versöhnungskommission;

10. schlägt die Schaffung des Amtes eines „Hohen Kommissars für Menschenrechte“ vor, der 
die Aufgabe hat, in unabhängiger Weise dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte 
eingehalten werden;

11. fordert, dass die aus französischen, amerikanischen und kanadischen Truppen bestehende 
multinationale Interimstruppe an dem vom Sicherheitsrat vorgesehenen Termin durch die 
Blauhelme der Vereinten Nationen abgelöst wird;

12. begrüßt die Soforthilfe der Kommission in Höhe von 1,8 Mio. Euro, fordert jedoch eine 
Aufstockung der Unterstützung der EU und der internationalen Gemeinschaft, um die 
humanitären Bedürfnisse zu decken; fordert jedoch auch eine langfristige Hilfe für den 
Wiederaufbau des Justizsystems und der nationalen Polizei- und Sicherheitskräfte auf der 
Grundlage der Einhaltung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit;

13. bedauert und verurteilt das Andauern der Gewalt, die neue Opfer gefordert hat, insbesondere 
den spanischen Journalisten Ricardo Ortega, der in Ausübung seines Berufs als 
Pressephotograph zu Tode kam;

14. fordert die Kommission auf, ihre Hilfe im humanitären Bereich und im Gesundheitsbereich 
zu verstärken, insbesondere indem sie den Appellen des Internationalen Roten Kreuzes Folge 
leistet und den Opfern von Gewalttaten gezielte Hilfe zukommen lässt;

15. wünscht die Wiederaufnahme der uneingeschränkten und umfassenden Zusammenarbeit mit 
Haiti, sobald die Bedingungen hierfür wiederhergestellt sind;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem AKP-
Rat, den Kopräsidenten der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU, dem 
Generalsekretär der UNO, der Organisation Amerikanischer Staaten, der CARICOM sowie 
dem Interimspräsidenten und dem Dreierrat in Haiti zu übermitteln.


